
ul 1ın
ıerapıe tänd1 verantwor ich Uusu können, ohne sich

irgendeinem psychoanalytischen System verschrieben zuen Es sollte
überall die Möglichkeit gegeben SCIN, neurotische Menschen
verlässigen therapeutisch geschulten La1ıen der Priester uführen
können. ber davon sınd WIFL leider noch weit entfifernt! Die Notwendig-keit sehen, edeute jedo: schon 1elun 1äßt gegebenenfalls auch die
Möglichkeit ergreifen, Wenn S1e sich bieten sollte

Der rnberger Prozeß un die ora
Von USTAV

Es erscheint angebracht dem folgenden Beitrag eine Vorbemerkung VOTLI-
auszuschicken: enn ist der Abdruck des eutschen Originals VO  -

November 1946 der Newyork erscheinenden ochenschrifit „Ame-
r1ca“ veröffentlichten Auisatzes. Dieser Aufsatz wurde damals ı der Woche
der Verkündigung des Urteils ersten ürnberger Prozeß VO der Schrift-
leitung angefordert un! ann wortgetreuer, unverkürzter rm Nr
des 76 Jahrgangs der „America“ gebracht Zweifellos en  1e der Artikel
für den amerikanischen Leser nıcht durchweg ErIireuliches amalige
Veröffentlichung durch eiNne amerikanische Redaktion mag aber gerade des-

i für den eutitschen Pu!  1Zisten un:! Leser heute beispielhaft SCIN,
gilt, TOLZ en berechtigtefi eschwerden und bedenklichen Vorkomm-

nach ruhigen Urteilber derartige Prozesse treben.
Die damals durch den Umfang Wochenschri gebotene Kürze Vel-

ındertie selbstverständli alle grundsätzlich durch den ersten Prozeß aufi-
geworfenen Fragen behandeln; TOLZdem 1st ohl das Wichtigste erörtert,
Wenn auch knapper Form

Nur eın Wort och ZU  H Gefährdung der bjektivität der Urteilsfindung
Die folgenden AusIführungen anerkennen diese Gefährdung; S1€e lieg der
atur der Zusammensetzung des Tribunals Deshalb 1ıst auch Aufsatz DC-
sagt weder die Zuziehung euts  er noch neutraler Richter habe jene Ge-
fahr vermindern können. Wer die amalige 1iNNeTre Verfassung der deu chen
enschen und die ersten Erfahrungen eım Nnlauien der Entnazifizierungs-
verfahren bedenkt, wird urteilen Wer vollends, WI1e der Ver(fasser,
VO Ausland her eobachten mußte, W1e nach dem Zusammenbruch der
Hitlerherrschaft die ifentliche Meinung den neutralen Ländern Deutsch-
land geradezu den rıeg erklären schien, konnte auch hinsichtlich der Tl
ziehung neutraler Richter aum anders urteilen. Die andere Gefährdung der
Objektivität der rteilsfindung ist eTst den nachfolgenden Prozessen mehr
un! mehr hervorgetreten. Sie ieg heute der ea  107 9 VeTr-

erflichen Antısemitismus VOTL er eN. nbegreiflich 1st, WIE mMa  @} diese
Gefährdung bei der Auswahl untersuchender und richterlicher Persönlich-
keiten nıcht beachtet und nicht vermı.eden hat. Noch unverständlicher 1ST,
jüdische Kreise selbst das Angemessene strengster Zurückha  ung nicht
kannten Wenn irgendwo War gerade diesem Fall bel reisen eln

gerütteltes Maß Zurückhaltung stimmender „Selbstkriti Platze g_
9 deren Fehlen allerdings schon VOT hundert Jahren eiIn Staatsmann
WIe General VON OW!I bei Stellungnahme Zu udenfrage fest-
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de
geze1igT, WI1e echtigt die eu  en pisko eline

Berufungsinstanz 1S%; de unter esichtspunk der Vermin
der Gefährdung objektiven Urteilsfindung.
TOLZ em aber bleibt eln rgumen die Kriegsverbrecherpro

ichte des folgenden Aufsatzes nıcht haltbar un geradezu national
un international e  €  1  9 e1in Argument, das eute anchen deut-
schen Juristenkreisen vertreten wird. Man sagt, daß der ahrhundert
entwickelte un! auch der Te VO Völkerrecht siegreiche europäisch-
festländische Rechtspositivismus mi1t SEe1INerTr klaren Trennung VO echt un!
ora das „Verdienst“ Anspruch nehmen könne, eın zwischenstaatliches
Geschehen den rieg und die mıt ihm zusammenhängenden ıN: aus

dem Gebiet des Sittlichen, Aaus der TO:  run VO  5 „Schuld“ „ Verantiwor-
tung  c „Wiedergutmachung“ herausgehoben en Nie ware also : auf
dieser rundlage „Kriegsverbrecherprozessen“ mi1t den, übrigens VOI

mand geleugneten, bedauerlichen Begleiterscheinungen gekommen. KUurz,
Inan sagt, jege C}  - Rückfall 1 WI1Ie INa  - meınte, vergansCNne un sich
überwundene Vorstellungen VO „gere  en Krieg“ VOT, erleichtert durch
das esondere Rechtsde  en der angelsächsischen Welt 1ne solche rgu-
mentation muß NUu grundsätzlich und auch der geschichtlichen Kr-
fahrung abgelehnt werden. Grundsätzlich, weil philosophisch ZW ar E111E

Unterscheidung VO  @] echt und oral, aber keine Irennung vorliegt;
der geschichtlichen Erfahrung, weil gerade die VOo Liberalismus des etzten
Jahrhunderts gepflegte „wertfirelie“ Auffassung gesellschaftlichen Lebens
überhaupt un er e1Nner Bereiche die ea  10N des Hitlerschen willkür-
lichen Werttotalitarısmus hervorgerufen hat, besonders beider Jugend. Den

rieg VO solchen Anschauungen befreien, £1 nicht, iın „wert-
freien“ Rechtsformalismus erneut ausliefern.

Begrenzung des Themas

Die S1 Beurteilung des Prozesses VO  ‚ Nürnberg ist nicht el!
Dies aus Z W @1 Gründen Erstens MU. man den beurteilenden, sehr
omplexen Gegenstand schar{f umschreiben, und zwelıtens MUu. mMa  e

ehrlich versuchen, sich selbst gegenüber Nürnberg VO:  > allen Tre1iın Sub-

jektiven Einflüssen lösen, die durch die Erinnerung die Vergan-
genheit, durch das Erleben der Gegenwart un! UrcCc die (61% die
Zukunfit NUur Zu eichlich ausgelöst werden. Daß der Prozeß eın sehr

omplexeses  enen ist, euchte hne weıteres el  D Wenn nicht wenige
Menschen den Prozeß einfach als „politischen“ bezeichnen un
amı abtun, sind S1C gewiß Irrtum; aber daß uch politischen
harakter hat, 1ä6t sich nicht Jeugnen und ist mi1t der Eigenar der Rich-

ter, der Angeklagten un!: auch der Anklagepunkte gegeben.Daß ferner
derProzeß pädagogischen Einschlag haft, nämlich den illenZ

Frieden.und den Abscheu VOT demıebe1l den Völkern un Vorem
bel den Regierenden tärken soll, 1eg ebenfalls der atur des Nürn-

berger Ereign1sses. Wenn INa  ® aber daraufhin die nNnun des Pro-

ZeSSeSs dadurch begründet, daß man sSEINEe pädagogische Wirkung He-
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zweıle und gar as Gegenteil vermutert, macht InNnan ırrtümlıch die
pädagogische Seite AAı Kern der aC! Vielmehr liegt der S1  IC
beurteilende Tatbestand darin, daß der ürnberger Prozeß VOL em
Strafiprozeß ıst und, WI1IeEe aus der Begründung der Urteile mıi1t er
Deutlı  eit hervorgeht uch UT eln solcher se1Nn wiıll Es handelt sich
für den Gerichtshof die Feststellung un: Bestrafung VO  > Verbre-
chen Dies allein 1T der Kern der ae der VOL dem sittlichen Urteil
bestehen MU.

Schwieriger och als die Herausstellung des Wesens des ürnberger
Prozesses 1St die möglichs vollständige Lösung des Beurteilers VOoON den
ben erwähnten Telin subje  iven Einflüssen Niemand ann den Diıngen
des Lebens, erst recht nicht EKre1ign1s WI1Ie dem VOon ürnberg, mi1t
derselben egenüberstehen WI1e eEeLwa mathematis  en Sachver-
halten In diesem Sinne hat schon Arıstoteles VOT dem Einfiuß der eis
enschafiten auf UunNnsceTeEe sittlichen Urteile gewarnt ympathien un!
Antıpathien VOT em natlionaler un politischer Art werden er-

sehens ebendig Hinzu oMmMmMm daß Nürnberg wohl e1Nn der Ges
CINZ1IS dastehender all 1ST 1Ur MI1Tt Not hletet er die gerichtliche Hir=
fahrung A  altspunkte /ABEG Klärung Um mehr aber MaC sich die
Vernebelung merkbar die während der langen Dauer der Vorunter-
suchung und der Führung des Prozesses die ihn umgebende seelische
Atmosphäre eingebrochen 1ST 16 daß JeENeE an Dauer unnutz g-

WaIe S1C@ 1ST WI1IEe die abschließenden en des Prozesses Ze1geN,
der gründlichenKlärung mannigfacher und verwickelter Zusammenhänge
zugutfe gekommen ber S1e hat uch die erwähnte Vernebelung MI1T sich
gebracht Eis S1INd näamlich während derselben Jangen Zeitdauer prak-
tiısch. seit der bedingungslosen Jbergabe der Besiegten seltens BiIN-
zeiner un! seltens von Staaten viele schreckliche 10 un weiliel-
lose erbrechen deutschen Menschen un deutschen Famıilien g..
chehen daß den en n: wen1iger Zelitgenossen, Deutscher un:
Nichtdeutscher, der ürnberger Internationale Gerichtsho{f Gefahr
läuft, als bloßes Instrument der ache, des 6N DER einseiltig ange-
wandten Internationalen Rechts erscheinen. Eıs wIrd aC) des (5e1=
stes der ürnberger Gerichtsbarkeit SCINM, Ze1gCN, daß, W1€e

die Führer des Nazısmus die wirkliche oder vermeintliche Abwesenheit
positiver internationaler Rechtsnormen Zrl Straffreiheit persönlı  er
un: staatlıcher erbrechen Qausnutzen konnten auch „dıe anderen“ N1C
die bedingungslose Übergabe des deutschen Volkes als chaffung

internatlional gesehen normenitreien ustandes qls internationalen
Freibrief {Ur Verbrechen auslegen konnten un! können aps Pius H
W1eS$ darauf schon SC1INer Weihnachtsansprache 1945 hın Wie dem
ber uch SC Uun! S17 wird: die sittliche Beurteilung des Nürnberger
Prozesses 1st davon wesentill!  en unabhängig. Der Beurteiler mußGß
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sod be denNebel urchstoßen Uun!
ob diesemFalletraffäällige Verbrechen festgestelltund obSie rech
tens estra wurden

2 Die Existenz verbrecherischer Handlungen
Der Nürnberger Gerichtshof hat anerkennenswerten el. auf die

sichere Feststellung verbrecherischer Handlungen und Unterlassungen
verwandt Mit echt enn SONS fehlte jede Möglichkeit die Bestrafung

egründen ber darüber hinaus en WIT keinen Au{fschluß ber
die Grundlage der Strafifrechtstheorie der INa  - gefolgt 1st ewl
das Gericht selbst keinen zwıngenden nla sich darüber aUuUSZUSPTe-
chene ber die SI Beurteilung annn nıcht daran vorbeigehen Was
Sınd enn für das Nürnberger Gericht erbrechen und Strafe? Ist das
Verbrechen SCcC1Nem eigentlichen Wesen ein schädigendes Tun oder
Lassen gegenüber den Interessen der menschlichen esells  afit und 1St
somit die Bestrafung i Jleisten Wesen ein VOoNn der esellschaftgesetzZ-
ter Akt der Abwehr solcher Schädigungen un:! Schädlinge? der ist das
Verbrechen SeIiNem JleIsten Wesen der Verstoß die Der den
Menschen stehende apsolute Sıtten- und Rechtsordnung, die als solche
NUur die Ordnung Gottes Se1INn kann, un! 1ıst somit die Bestrafung die
wirksame Geltendmachung verletzten Ordnung, ihre Wiederher-
stellung, veranla}9 die mıit dem erbrecher unter derselben
verpflichtenden Ordnung stehen un! VO erbrechen Kenntnis haben?

Wenn nicht alle NürnbergerRichter der ersten Ansıcht huldigen,
WIrd doch mindestens das sowjetrussische itglie des Tribunals aus

Gründen olschewistischer Orthodoxie inr anhängen INuUussen und el
noch untier dem h6öichsten, entscheidenden Kriterium „Interessen der Ge-
sells!  C die Lebensinteressen des roletarlats als gesellschaft-
lLlichen Kollektivismus verstehen INUSSeN Kann ber annn noch ein An-
griffskrieg, den eın „proletarischer Staat“ proletarischer Lebens-
interessen führt, als ein erbrechen gebrandmarkt werden? Wenn also
das T1DUNa N t ı den Hitlerschen Angriffskrieg als Verbre-
chen beurteilt haben sollte, und ZWalfl, weil jeder Angriffskrieg eın

solches SEel, ann kann — untfer Voraussetzung der ersten TrTai-
rechtstheorie für das Gericht die Begründung nicht der ur
der aclıegen, sondern NUur positiven Festsetzung des In-
ternationalen echts Darın leg ber ann eiNne Schwäche der Prozedur

Nürnberg, weıl: das Gericht ı dieser Hinsicht sich NUur auf den Briand-
Kellogg-Pakt berufen konnte un weiıl nach 1emlich verbreiteter Mel-

nung der Juristen die Vertragschließenden bei solchen internationalen
Abmachungen sich nicht als absolut gebunden betrachten, sondern Nnur

untfer uUuSsSs! ganz außergewöhnlicher mstande ®
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Sollten ber alle Richter dashöchste Kriterium „Interessen der Ge-
sells  66 unter Absehen von der marxistischen Ideologie
durchaus möglı  en gesunden un objektiven Sinne verstehen, ann
ergibt sich Aus anderen rwägungen 1eselDe Schwäche der Nürnberger
Prozedur Wenn namlıch das Gericht dem Angeklagten rick die Toötung
der Geisteskranken un! Erbminderwertigen als Verbrechen anrechnet
könnte dieser sich darauf berufifen daß edigli Akt gesell-
cha{fitlicher Abwehr chädlinge gesetzt habe, dessen allerdings
außerstes Ausmaß durch die nteressen der Allgemeinheit zumal
unter Kriegsverhältnissen, sich rechtfertige Die efugnis ZABY Tötung
n gesellschaitlicher Interessen setfze eben grundsätzlich nıicht
chuld“ sondern „Schädigung“ VOTaUS T1IC könnte sich el autf

1eselbe der Strafifrechtstheorie des Gerichts legende nschauun
tutzen Folglich könnte SCe1inNn Verbrechen 1LUFr Verstoß
posıtıve Normen des Internationalen echts estehen die nicht Eex1sSTIE-
Ien Die S1 Beurteilung VOoNn ürnberg braucht selbstverständlich
nicht mM1 Theorie arbeıiten. S1e ist philosophis unhaltbar un!
ereıte dem Nürnberger erfahren unnötig grundsätzliche wier1g-
keiten
Nur die zweite Strafrechtstheorie ist haltbar S1e gestattet außerdem,

die verbrecherischen inge jeweils au der Ür der C her-
a als verbrecherisch festzustellen 1Iso hne unmittelbar auf „die INn
teressen der Gesellschait“ zurückgreıfen INussen Das erbrechen 1ST
wesentlich ein Widerspruch die ansolute Seinsord-
Nung, 1S% seinswl1ldrig und deshalb uch ıttliıch und rechtlich normwidrig
Freilich mMu INa  =) annn auch daß hne ezug auftf JeNeE aDSOLlutie
Ordnung un ihren alleın ott enkbaren rsprun die Prozedur

Internatıonalen Strafgerichts N1C| ausreichend begründet 1ST Das
Re  bewußtsein unseTrTrer Zeıit MU. sich. endgültig VO  e der Säkularisie-
rung des öffentlichen Lebens, Subjektivismus un Relativismus
befrelen. Nur annn 100028  } den Worten der urnberger Kichter, ihrem
Sprechen VOT1 erbrechen Schuld un Strafe einheitlichen wirk-
lich überzeugenden Inn un ang abgewinnen un: die Versuchun
ZU Skepsis üuberwinden der gegenüber gerade die vielen auch eute
och VO Internationalen echt SCAUTZ- un sühnelos gelassenen Men-
schen un Völker empfindlich SINd Dann Walie üurnberg en glück-
licher Vorstoß ZU Rechtseinheit der Menschheıt Wenn nıcht ann 1ST
auch die ürnberg SECZEI  e Einheıit schließlich NnUu e1Ne VO SCMCIHN-

Gegner ZWUNgeCNE er außerlich un!: zerbrechlich
elcher Art ber auch die leitenden Gesichtspunkte des (ie-

richts bel1 der Feststellung Von Verbrechen SgEeEWESCHN S@1Mn die S1EL-
liche Beurteilung omm VO  } ihrer eben dargelegten strafrechtlichen
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Grundlageher denselben rgeb Der gebotenen Kürze weg
können WITLC 1es IA bei eınıgen Anklagepunkten anmerken.

Der Tatbestand den das Gericht qals verbrecherıschen Angriffskrieg
verurteilt muß auch na der katholischen Moral als „ungerechter
Krieg“ bezeichnet werden Dies gilt uch annn wenn ]Jemand ent-
gegenkommender aIs die ürnberger Prozeßführung den Nazıs (FE-
hör chenken und Nraumen würde Hitler habe lediglich VO

Ausland unbefriedigte Rechtsansprüche Deutschlands UrC kriegerische
Gewalt ZUTFC Erfüllung bringen wollen Zum naheren eleg dieses und
auch des folgenden Urteils der katholischen ora INUSSEeN WIr aut den
leider JUHNSCH Jahren als a  ing Dachau umgekommenen hollän-
dischen Völkerı echtslienrer Robert Regout VErWCISCH, nämlich auf
Se1Iin 1T Te VOL dem rleg erschlienenes uch „ La doctrine de la
guerITe ]uste, de aın ugustın NOS9 lestheologiens ei les
canoniıstes catholiéues“ (Parıs 19395 Pedone)

Der untier Anklage gestellte Tatbestand i1st ach dem Gericht eln

„Verbrechen den Frieden“ Völlig übereinstimmend amı ist
ıach der ora der „ungerechte Krieg“ N1IC nu eiINe Ungerechtigkeit
gegenüber dem Angegriffenen sondern auch gegenüber der ganzen
menschlichen Gesells  aft Denn Verpflichtung und ec des einzelnen
Staates SC1IN e1genNesS Gemeinwohl (bonum CO  €) verwirklichen
Sınd innerlich untrennbar verknüpft mı1t der Verpflichtung, Wohlfifahrt
un: Sicherheit der Menschheit nach Maßgabe der objektiven Ordnung
mMensC.  icher utier wahren.

Die VO Gericht als „Kriegsverbrechen“ un! „Verbrechen
die Menschlichkeit“ bezeichneten Sachverhalte SINd ] allgemeinen auch
Von der OLE als unsı  IC un: rechtswidrige andlungen oder nier-

lassungen beurteilen hne daß WIT 115 für einzelne 1er test-
egen können Wesentlich andelt sich direkte oder NZU-

reichend begründbare indirekte Eınbrüche der öffentlichen Gewalt
die unantastbaren Persönlichkeitsrechte des Menschen er IC
och Frieden können wirkliche oder vermeintliche Staatsnotwendig-
keiten für solche inge eLiNe Rechtfertigung chaffen Leider hat sich
das Gericht nicht klar diesem VO  s P1ıus X 1 un VOL allem VO  5 PıusCI

sehr eingeschäriften rundsatz der ora bekannt echt schwach
wirken demgegenüber ürnberger Urteil die ah und festgestell-
ten Verurteilungen estiımmter ın Urc pos1ıt1ve internationale AD=

machungen W I1e die Haager Konventjion uberdem ist die uns1ı  1C
Übersteigerung der Befugn1sse der öffentlichen Gewalt N1C TEL Hı]t-
lerschen (‚eistes und ebensowen1g ihre raurıge ru nämlich der

„totale Krıieg- und verheerende Begleiterscheinung, daß die Be-

griffe des Kombattanten und Nichtkombattanten verschwimmen. uch
das Gericht hat sich gehütet, unNns S  9 nach welchen Merk-
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malen stge
klare Fälle namhafrt, In dieser, ormell VO 1erl! etbaren 1U -

rückhaltung verbirgt sich die sittliche und rechtliche Verlegenheit VOLr

der Tatsache des „totalen Krieges“, die wenigstens der UüuTt
beiderseitig WAar.

Straffälligkeit un Rechtmäßigkeit der Bestrafung
iewohl das Verbrechen nach der ora nicht deshalb erbrechen

1S% weil die Interessen der Gesellschaft ges  1g werden ist
anders bel Se1inNner Straffälligkeit nämliıch ob Von irdischen In-
sSTanz miıt Strafe belegen 1st Hier entscheidet die Rücksicht auf
das Gememwohl un mu auch die ora 1} Nürnberger all die
Straffälligkeit bejahen Das VO Gericht bewlesene ungewöhnliche Aus-
maß der erbrechen und die bei ihnen meistens angewandte SySste-
matische Gewalttätigkeit ordern 1Ne Bestrafung, wenn nicht das
allgemeine sbewußtsein schweren Schaden leiden soll ganz abge-
sehen Von anderen Rücksichten des Gemeinwohls. ewl leidet
sbewußtsein auch dann, wenn Verbrechen äahnlicher Art ungesühnt
bleiben sollten, weil sich eın offizieller nkläger un Rıchter
ber deshalb Verbrecher, die INa  } hat, laufen lassen, 1e die mensch-
liche Rechtspilege ein unvollkommenes Ding nach Art
Kompensationsgeschäftes auffassen un:! somit nicht NUur unvollkommen
Jassen, sondern entsittlichen

Die Rechtmäßigkeit der Bestrafung bezieht sich auf das Vorhanden-
seıin gültiger Normen un! auf die Zuständigkeitdes Gerichts, sowohl a1s
solchen WI1e auch hinsichtlich der bestrafenden ubjekte. Wenn
uNnseTrem jemand rechtspositivistisch die, unbedingte Notwendig-
keit posi1tıiver Bestimmungen behauptet, stehen WIrTr VOLTI folgender
Lage: auf der eıte die sichere Feststellung VO  } Verbrechen un!
ihre unumgängliche Straffälligkeit, auf der anderen e1ıte das unbe-
dingte Unvermögen- der Gesells  aft TALE Prozedur mangels positiver
internationaler Normen. Hinzu ommt, daß gerade die Verbrecher durch
ihre Völkerbundspolitik den Normmangel mitverursachten. Eiıne So.
Lage ist widersinnig un: edeutfe die Selbstwiderlegung des Rechtsposi-
tivi1smus. Der notwendige Ausbau des posiıtıiven Rechts ist dieTechnik

gesicherten Rechtslebens, ber ist gerade deshalb auchicht ent-
scheidend für das Bestehen VO  > echt Entscheidend 1st, daß das echt
mi1t der Gesellschafit lebit, nicht irrational und willkürlich, sondern —

dem die vernünftige Formkraft .  C 11 rundsätze aus

der fließenden Wirklichkeit gültige Normen jeweils erhebt Schon
Vorhergehendenmachten WIT VvVon Nn Grundsätzen Gebrauch;
bleibt ANUur noch N, auch gegenüber katholischen Rechtspositiv1-
sten, daß naturrechtliche Grundsätze nicht NUr der ora angehören,
sondern auchec sSind. Darum ann un darf die ben erwähnte,
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unsınnıge 10 entstehen Regout mel dasselb
stellt, daß der Satz „keine straffällige Tat ohne positives Gesetz“ nicht -
unbedingt gilt Er meıint auch dasselbe wenn Einklang mit der
überlieferten TE der katholischen ora den Satz daß dem Dieger
das echt der Bestrafung des ungere Kriegführenden zustehe, für
„grundsätzlich völlig T1  1g erklärt Gemeint 1st natürlich nicht der
Sieger als „Partei“ sondern als der durch die mst de bezeichnete
Vertreter der Interessen der Allgemeinheit. In unseren) all 1S% auch
die Gefährdung der Objektivität auf nehmen; S1e arl weder
durch Eınsatz der UNO noch durch Beiziehung neutrailer der gar deut-
scher Riıichter wesentlich verringern.

5ämonie un Humanismus
Zu Thomas Manns Doktor Faustus

Von EV.  > AUD

„Das en des eutschen Tonsetzers Adrlan Leverkühn, erzählt von
Freunde“ ist ugleich eın Versuch: das deutsche Schicksal und
geistesgeschichtlichen Voraussetzungen durchleuchten un!:

mythisch erdichten Mıt sicherem künstlerischem T1f un:! tiefer
und umfassender wissenschaftlicher Einsicht, die einander gegenseitig
Erganzen, spannt ""homas Mann die für unSseTITe gegenwärtige deutsche
Lage entscheidenden Zeit- un Kulturraume arstellun el  S

Die außere Handlung ieg den ersten Jahrzehnten unseres Jahr-
hunderts, daß WIT der Jugendgeschichte der beiden Freunde noch
die gesicherte, von optimistischem Fortschrittsglauben erfüllte tmo-

sphäre der „Gründerzeit“ verSspuren können. Ihre ruhige und glänzende
Oberfläche WIird Der wieder un! wlieder aufgerissen und 1aßt uns 8

dunkle, dämonisch bewegte Tiefen blicken die etzten 400 re
R

unserer Ges  1'  ©; die den Grund und das iNNeIe Triebwerk auch dieser

selbstgenügsamen PO! en und ihren Bestand gefährden. uma.
das ausgehende Mittelalter und die Zeıt der Reformationswirren werden
als die Quellströme unserer Neuzeit die Jugendgeschichte einbezogen:
Die Bauwerke und geistesgestörten Sonderlinge der alten mitteldeutschen
a  '9 der Aberglaube ihrer sSonst aufgeklärten Bewohner, iımıe
und nekdoten aus der „Hexenzel '4 das es macht die Reformations-
zeit einem lebendigen Bestandteıil der geschilderten Gegenwart.

Es ist VO  ( besonderer Bedeutung, daß Thomas Mannn den mittel-
euts  en Raum, das Herzland der Reformation, ZU Ausgangsort
für Darstellung des mythisch verdichteten deutschen Sals
nımmt; denn fÜür die geistige Entwicklung un für das Künstlerschicksal
Adrians WIe für die deutscheNeuzeıt ist die Reformation, das edanken-

gut und die Geistesart Luthers, mittelbar der unmittelbar bestimmend
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